
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 W-SZ
 W-SZ - Wiener Stadtwerke – Zuweisungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

 Die in § 1 Abs. 1 genannten Gesellschaften sind gegenüber den ihnen jeweils zur Dienstleistung zugewiesenen

Bediensteten berechtigt zur

1. Erteilung von fachlichen Weisungen zur Gestaltung und Abwicklung der laufenden Geschäfte der Gesellschaften

und

2. Fachaufsicht bei der Besorgung der laufenden Geschäfte der Gesellschaften.
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